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An alle Fraktionen und fraktionslosen Mitglieder 
der Stadtverordnetenversammlung Cottbus 
und das Büro für Stadtverordnetenangelegenheiten 
Erich Kästner Platz 1 
03046 Cottbus 
 
 
 
 
 
Fragen eines Einwohners an die Stadtverordnetenversammlung am  
24.10.2018 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete, 
sehr geehrter Herr Gehre,  
 
die mit Schreiben vom 18.10.2018 gestellte Frage steht im Zusammenhang 
mit dem laufenden Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes  
W/52, 44/ 109 “Nördliches Bahnumfeld – Teil OST”.  
 

1. Welche städtebauliche Grundlage oder Herangehensweise gab es für 
die vorgesehene hohe Verdichtung des Inneren Bereichs des Flä-
chendenkmals zwischen Wernerstraße und Güterzufuhrstraße? Ent-
gegen ortsüblicher gebäudefreier Hinterhöfe oder niedriger Bebauung 
durch Nebengelasse, wird in dem Planentwurf im Rückbereich der be-
stehenden westlichen Wernerstraße ein Gebäude mit bis zu 5 Ge-
schossen angedacht. Dies erscheint in den Planunterlagen unange-
messen dicht und hoch an den Gärten der geschlossenen Wohnbe-
bauung der Wernerstraße zu liegen. 
 

Mit der Umgestaltung des Zentralen Verkehrsknotens Hauptbahnhof Cottbus 
einschließlich neuem Personentunnel sowie der Aufgabe der ursprünglichen 
bahnaffinen Nutzungen im nördlichen Bahnumfeld bedarf es einer städtebauli-
chen Neuordnung des Gesamtbereiches unter Einbeziehung der an der 
Wernerstraße und Wilhelm-Külz-Straße befindlichen Grundstücksflächen und 
baulichen Strukturen.  
Der gegenwärtig in Aufstellung befindliche Bebauungsplan soll die rechtlichen 
Grundlagen für die künftige bauliche Entwicklung des Quartiers und die  Inan-
spruchnahme von Baurechten im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
schaffen.  
In die Erarbeitung des Bebauungsplanentwurfes fließen neben den kommu-  
nalen Plangrundlagen wie z.B. Flächennutzungplan, bestehende Satzungen  
(hier die Denkmalbereichssatzung „Westliche Stadterweiterung), konzeptio- 
nelle Planungen, als auch Belange und Planungsanforderungen öffentlicher 
Aufgabenträger sowie die privaten Interessen der Planungsbetroffenen und  
der Öffentlichkeit ein. 
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Diese Belange werden im Verlaufe des Planverfahrens durch die mehrstufige Beteiligung der Be-
hörden und der Öffentlichkeit ermittelt, bewertet und zur sogenannten Abwägung gestellt.  
 
Hinsichtlich der im derzeitigen Planentwurf dargestellten Festesetzungen zu Art und Maß der bau-
lichen Nutzung, der zulässigen Geschosszahl u.a. wird zum einen auf die umgebende Bestandsi-
tuation und zum anderen auf die Anforderungen an die neu zu schaffenden städtebaulichen Struk-
turen abgestellt.  
 
Die neue baulich-räumliche Fassung des Quartiers mit Ausbildung neuer Baufluchten zur Güterzu-
fuhrstraße wie auch an der Südseite des künftigen Quartiers, orientiert sich dabei hinsichtlich der 
von Ihnen angesprochenen geplanten Geschosszahlen auf durchschnittliche Gebäudehöhen der 
gründerzeitlichen Umgebungsbebauung.  
Die detaillierten Festetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung und weitere Festetzungen 
des Bebauungsplanes müssen städtebaulich begründet sein und mit den Vorschriften des Bauge-
setzbuches, der  Baunutzungsverordnung und weiteren Rechstgrundlagen korrespondieren.  
 
Der aufzustellende Bebauungsplan ist mit der städtebaulichen  Zielstellung verbunden, die  inner-
städtische Wohn-, Dienstleistungs- und Versorgungsfunktion im nördlichen Bahnumfeld nachhaltig 
zu stärken. Dem Ziel dient auch das vom Vorhabenträger vorgelegte Planungskonzept.  
 
Im derzeit vorliegenden Entwurf des Bebauungsplanes (Stand August 2018) sind insoweit planeri-
sche und textliche Festsetzungen aufgenommen und begründet worden,  die aus bisher ermittelten 
öffentlichen Belangen und privaten Interessen an der Entwicklung des Areals resultieren und mit 
den geltenden Rechtsvorschriften (u.a. Abstandsflächenrecht) abgeglichen wurden.  
 
Mit dem jetzt anstehenden Verfahrensschritt der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanent-
wurfes (29.10.2018 - 03.12.2018)  und der formellen Behördenbeteiligung werden private und öf-
fentlichen Belange und Anregungen zum Planungsstand entsprechend erfasst, bewertet und zur 
Abwägung gestellt.  
 
 
 
 
Marietta Tzschoppe 
Bürgermeisterin  


